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Das Auslandschweizer-Sekretariat teilt mit:

Reisekostenvergiitung fiir Rekruten

(TA) Wie vom Auslandschweizersekreta-
riat zu erfahren ist, werden die Reiseko-
sten der Auslandschweizer vom ausliandi-
schen Wohnort bis zur schweizerischen
Grenzstation oder bis zum Flughafen
zum Einriicken in die Rekrutenschule als
Rekrut und umgekehrt bei der Entlas-
‘ SN Tagels) i
DA

sung aus der Rekrutenschule unter ge-
wissen Bedingungen vom Eidgendssi-
schen Departement fiir auswértige Ange-
legenheiten (EDA) iibernommen. Dies
gilt auch bei vorzeitiger Entlassung, so-
fern diese aus unverschuldeten Griinden
erfolgt ist.

Die Reise muss innerhalb eines Monats
vor Beginn der Rekrutenschule und in-
nerhalb eines Monats seit der Entlassung
stattfinden. Es werden nur diejenigen Ko-
sten vergiitet, die bei vorheriger Konsul-
tation des zustdndigen Konsulats entstan-
den wiéren. Insbesondere Flugbillette
sollten durch Vermittlung des zustidndi-
gen Schweizer Konsulats und wahrend
der Rekrutenschule nach Absprache mit
der Reise- und Transportsektion des
EDA, Eigerstr. 73, 3003 Bern (031/
61 33 10), gekauft werden. Erkundigen
Sie sich in jedem Falle vor der Reise und
vor dem Erwerb von Fahr- und Flug-
scheinen!

Fiir die Reisekosten innerhalb der

Schweizer Grenze sowie im Urlaub wih-
rend der Rekrutenschule gibt es fiir
Auslandschweizer keine Sonderregelung.
Auskunft hieriiber erteilt der Kompanie-
kommandant.




	Das Auslandschweizer-Sekretariat teilt mit : Reisekostenvergütung für Rekruten

